
  

  
  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 

 
zu 4.1 Baubeschluss Peißnitz Nordspitze, Fluthilfemaßnahme 190 

Vorlage: VI/2018/04603 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt nach Änderungen 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI 
und VOF beschließt die Realisierung der Fluthilfemaßnahme Nr. 190 für die Peißnitz 
Nordspitze entsprechend der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (Richtlinie Hochwasserschäden Sachsen-Anhalt 
2013). 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 
 
zu 4.2 Verzicht auf Variantenbeschluss zum Quartiersspielplatz Südpark 

Vorlage: VI/2018/04735 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Stadtrat beschließt, für den Ersatzneubau Quartiersspielplatz Südpark auf den 
Variantenbeschluss zu verzichten. 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 

 
zu 4.3 Baubeschluss Quartiersspielplatz Südpark 

Vorlage: VI/2018/04736 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach VOB, VOL, HOAI 
und VOF beschließt die bauliche Realisierung des Quartiersspielplatzes Südpark. 
 
 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 
 
zu 4.4 Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 

30 Sonderbaufläche Großflächiger Einzelhandel, Dieselstraße - 
Abwägungsbeschluss 
Vorlage: VI/2019/04739 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich zugestimmt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 

1. Den Entscheidungsvorschlägen der Verwaltung über die Behandlung der 
eingegangenen Stellungnahmen zur Änderung des Flächennutzungsplanes, lfd. Nr. 
30 „Sonderbaufläche Großflächiger Einzelhandel, Dieselstraße“ wird zugestimmt. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, in diesem Sinne den Behörden und sonstigen 

Trägern öffentlicher Belange sowie den Bürgerinnen und Bürgern, die in ihren 
Stellungnahmen abzuwägende Anregungen vorgebracht haben, zu antworten und die 
Entscheidung unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 
 
zu 4.5 Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle (Saale), lfd. Nr. 

30 Sonderbaufläche Großflächiger Einzelhandel, Dieselstraße - 
Feststellungsbeschluss 
Vorlage: VI/2019/04740 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich zugestimmt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 

1. Der Stadtrat beschließt die Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Halle 
(Saale), lfd. Nr. 30 „Sonderbaufläche Großflächiger Einzelhandel, Dieselstraße“, in 
der Fassung vom 14.02.2019. 

 
2. Die Begründung mit dem Umweltbericht in der vorgelegten Fassung vom 

14.02.2019 wird gebilligt. 
 

3. Mit dem vorliegenden Feststellungsbeschluss wird das Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept der Stadt Halle (Saale) angepasst und der Fläche im 
Geltungsbereich der Sonderbaufläche für Großflächigen Einzelhandel die Funktion 
eines „Sonderstandortes SB-Warenhaus“ zugewiesen.  

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 
 
zu 4.6 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 177 Sondergebiet SB-

Warenhaus Dieselstraße - Abwägungsbeschluss 
Vorlage: VI/2018/04651 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich zugestimmt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 

1. Den in der Anlage zu diesem Beschluss enthaltenen Entscheidungsvorschlägen der 
Verwaltung über die Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 177 „Sondergebiet SB-Warenhaus 
Dieselstraße“ wird zugestimmt. 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, in diesem Sinne der Öffentlichkeit, die in ihrer 

Stellungnahme abwägungsrelevante Anregungen vorgebracht haben, zu antworten 
und die Entscheidung unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 
 
zu 4.7 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 177 Sondergebiet SB-

Warenhaus Dieselstraße - Satzungsbeschluss 
Vorlage: VI/2018/04652 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:   mehrheitlich zugestimmt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 

1. Der Stadtrat beschließt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 177 
„Sondergebiet SB-Warenhaus Dieselstraße“, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
vorgelegten Fassung vom 14.02.2019 als Satzung.  

 
2. Die Begründung mit dem Umweltbericht in der vorgelegten Fassung vom 

14.02.2019 wird gebilligt. 
 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 
 
zu 4.8 Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 191 Kröllwitz, 

Wohnbebauung Untere Papiermühlenstraße - Beschluss zur 
öffentlichen Auslegung 
Vorlage: VI/2019/04748 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 

1. Der Stadtrat bestätigt den Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
191 „Kröllwitz, Wohnbebauung Untere Papiermühlenstraße“ in der Fassung vom 
12.02.2019 sowie die Begründung zum Entwurf mit dem Umweltbericht in gleicher 
Fassung. 

 
2. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 191 „Kröllwitz, 

Wohnbebauung Untere Papiermühlenstraße“ in der Fassung vom 12.02.2019 sowie 
die Begründung zum Entwurf mit dem Umweltbericht in gleicher Fassung, sind 
öffentlich auszulegen. 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 
 
zu 5.1 Antrag der Fraktion DIE LINKE.im Stadtrat Halle (Saale) zum 

Vorverkaufsrecht für bedeutsame Immobilien 
Vorlage: VI/2019/04757 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zusammen mit dem Stadtrat erstellt die Verwaltung eine Liste historisch bedeutsamer oder 
Stadtbild prägender Immobilien, bei denen die Verwaltung im Falle eines Verkaufs den 
Stadtrat informiert, so dass der Stadtrat zusammen mit der Verwaltung entscheiden kann, ob 
die Stadt ihr Vorverkaufsrecht zieht oder nicht. 
 
 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 
 
zu 5.1.1 Änderungsantrag der Fraktion MitBürger zum Antrag der Fraktion DIE 

LINKE.im Stadtrat Halle (Saale) zum Vorverkaufsrecht für 
bedeutsame Immobilien 
Vorlage: VI/2019/04834 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zusammen mit dem Stadtrat erstellt die Verwaltung eine Liste historisch bedeutsamer oder 
Stadtbild prägender Immobilien, bei denen die Die Verwaltung wird beauftragt, im Falle 
eines des Verkaufs eines Gebäudes oder einer Fläche, bei dem der Stadt Halle (Saale) 
nach rechtlicher Prüfung grundsätzlich ein Vorkaufsrecht zusteht, zeitnah den Stadtrat 
über diesen Sachverhalt zu informieren informiert, so dass der Stadtrat zusammen mit der 
Verwaltung entscheiden kann, ob die Stadt ihr Vorverkaufsrecht zieht geltend macht oder 
nicht. 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 
 
zu 5.2 Antrag der Fraktion MitBürger zur Errichtung einer Park & Bike-

Station 
Vorlage: VI/2019/04912 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt nach Änderungen 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt bis September 2020  zu prüfen, inwieweit die 

Einrichtung einer Park & Bike-Station bis September 2020 im nordöstlichen 

Randgebiet der Stadt Halle (Saale) machbar und sinnvoll ist.  

 

Neben der Schaffung von Pkw-Stellplätzen sowie einer überdachten 

Fahrradabstellanlage sind Fahrradschließboxen und Lademöglichkeiten für E-

Fahrräder und E-Autos zu errichten. umfasst die Prüfung die Errichtung von sind 

Fahrradschließboxen und Lademöglichkeiten für E-Fahrräder und E-Autos. 

 

Eine gute Anbindung an die Rad Verkehrsinfrastruktur sowie an die Bundesstraße 

100  für Rad, ÖPNV und MIV ist zu gewährleisten. 

 

Der Prüfbericht ist dem Stadtrat bis November 2019 zur Kenntnis zu geben und 

enthält insbesondere Aussagen zu nachfolgenden Kriterien: 

 

a) Bedarf / Bedarfsprognose über die nächsten 20 Jahre 

b) Kosten / Folgekosten / Finanzierung 

c) Betreibung / Unterhaltung 



  

  
 

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, Potenzialflächen für weitere Park & Bike-

Stationen im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) zu identifizieren. Die Ergebnisse der 

Analyse sind dem Stadtrat in seiner Sitzung im November 2019 vorzulegen. 

 

Unter Beachtung der unter 1. aufgeführten Kriterien prüft die Stadtverwaltung, 

inwieweit sich weitere Standorte im Stadtgebiet eignen, hier Park & Bike-

Stationen einzurichten. 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         19.03.2019 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Planungsangelegenheiten vom 12.03.2019: 
 
zu 5.2.1 Änderungsantrag der CDU/FDP-Fraktion zum Antrag der Fraktion 

MitBürger zur Errichtung einer Park & Bike-Station  Vorlage: 
VI/2019/04912 
Vorlage: VI/2019/05008 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  erledigt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

3. Die Stadtverwaltung wird beauftragt bis September 2020  zu prüfen, inwieweit die 

Einrichtung einer Park & Bike-Station bis September 2020 im nordöstlichen 

Randgebiet der Stadt Halle (Saale) machbar und sinnvoll ist.  

 

Neben der Schaffung von Pkw-Stellplätzen sowie einer überdachten 

Fahrradabstellanlage sind Fahrradschließboxen und Lademöglichkeiten für E-

Fahrräder und E-Autos zu errichten. umfasst die Prüfung die Errichtung von sind 

Fahrradschließboxen und Lademöglichkeiten für E-Fahrräder und E-Autos. 

 

Eine gute Anbindung an die Rad Verkehrsinfrastruktur sowie an die Bundesstraße 

100  für Rad, ÖPNV und MIV ist zu gewährleisten. 

 

Der Prüfbericht ist dem Stadtrat bis November 2019 zur Kenntnis zu geben und 

enthält insbesondere Aussagen zu nachfolgenden Kriterien: 

 

a) Bedarf / Bedarfsprognose über die nächsten 20 Jahre 

b) Kosten / Folgekosten / Finanzierung 

c) Betreibung / Unterhaltung 



  

  
 

4. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, Potenzialflächen für weitere Park & Bike-

Stationen im Stadtgebiet der Stadt Halle (Saale) zu identifizieren. Die Ergebnisse der 

Analyse sind dem Stadtrat in seiner Sitzung im November 2019 vorzulegen. 

 

Unter Beachtung der unter 1. aufgeführten Kriterien prüft die Stadtverwaltung, 

inwieweit sich weitere Standorte im Stadtgebiet eignen, hier Park & Bike-

Stationen einzurichten. 
 
 
 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellv. Protokollführerin 
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